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Besondere Bedingungen für die Universal-Straf-Rechtsschutz-Versicherung für Mittelstand 
und Großunternehmen (USRB-MGU 2008) 
 

§ 1 Vertragsinhalt und Rechtsgrundlagen 

Versicherungsschutz wird geboten für die Kosten von 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie dis-
ziplinar- und standesrechtlichen Verfahren im Rahmen 
der Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-
Versicherung (ARB 2008, Stand 01.01.2008), §§ 1-17 
(Absatz 3 bis 9) ARB mit Ausnahme der §§ 2, 3, 5, 6, 
10 und 15 ARB sowie gemäß den nachfolgenden Be-
stimmungen. 

§ 2 Gegenstand der Versicherung 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Handlungen 
und Unterlassungen, die sich im Zusammenhang mit 
der im Zusammenhang mit der im Handelsregister bzw. 
Geschäftsbericht aufgeführten Tätigkeit des Ver-
sicherungsnehmers bzw. der mitversicherten Unter-
nehmen oder aus dem Versicherungsvertrag ergeben. 
Für geänderte bzw. neu hinzukommende Tätigkeiten 
besteht sofortiger Versicherungsschutz. Ist damit eine 
Risikoerhöhung verbunden, gilt die Vorsorgeversiche-
rung unter der Voraussetzung, dass sich diese Tätig-
keiten aus dem jeweils aktuellen Geschäftsbericht 
ergeben bzw. dem Versicherer innerhalb eines Monats 
nach Zugang einer diesbezüglichen Aufforderung an-
gezeigt wurden. 

§ 3 Mitversicherte Unternehmen 

(1) Niederlassungen im In- und Ausland sind mitversi-
chert, soweit sie nicht rechtlich selbstständig sind. 
Rechtlich selbstständige Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen können aufgrund besonderer Vereinbarung 
mitversichert werden. 
Tochtergesellschaften sind Unternehmen, bei denen 
dem Versicherungsnehmer die Leitung oder Kontrolle 
direkt oder indirekt zusteht, entweder durch 
- die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter 

oder 
- das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwal-

tungs-, Aufsichtsrats oder sonstigen Leitungsorgans 
zu bestellen oder abzuberufen und er gleichzeitig 
Gesellschafter ist oder 

- das Recht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund 
eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Be-
herrschungsvertrages oder aufgrund einer Sat-
zungsbestimmung dieses Unternehmens auszu-
üben. 

Beteiligungsunternehmen sind Unternehmen, an denen 
der Versicherungsnehmer mehr als den fünften Teil des 
Nennkapitals hält. 
Mitversichert sind ferner alle Unternehmen, die als 
solche im Vertrag aufgeführt sind. 
(2) Soweit vereinbart, besteht Versicherungsschutz 
auch für alle während der Vertragslaufzeit neu gegrün-
deten oder neu hinzukommenden Tochter- und/oder 
Mehrheitsbeteiligungsunternehmen ab dem Zeitpunkt 
der Rechtswirksamkeit des Erwerbs bzw. der Neugrün-
dung. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem 
Versicherer diese Unternehmen innerhalb eines Monats 
nach Zugang einer Aufforderung anzuzeigen. 
(3) Wird ein mitversichertes Unternehmen veräußert, 
besteht für dieses Unternehmen der Versicherungs-
schutz fort, wenn das Unternehmen innerhalb von 6 
Monaten nach der Veräußerung beim Versicherer eine 
eigene, ab dem Zeitpunkt der Veräußerung beginnende 
Strafrechtsschutz-Versicherung abschließt. 
Unabhängig vom Abschluss einer solchen Anschluss-
deckung besteht für die weiterhin über diesen Vertrag 
versicherten Personen der Versicherungsschutz für ihre 
früheren Tätigkeiten im ausgeschiedenen Unternehmen 
fort. Voraussetzung hierfür ist, dass die dem Tatvorwurf 
zugrundeliegende Handlung oder Unterlassung 
während des Mitversicherungszeitraumes begangen 
wurde oder begangen worden sein soll. 
(4) Die Abgabe von Willenserklärungen zum Versiche-
rungsvertrag erfolgt nur zwischen Versicherungsnehmer 
und Versicherer. Der Versicherungsnehmer ist allein 
Beitragsschuldner. 
Im Übrigen aber finden alle Bestimmungen, die für den 
Versicherungsnehmer gelten, für die vom Versiche-
rungsschutz erfassten rechtlich selbstständigen Unter-
nehmen entsprechend Anwendung. 

§ 4 Versicherte Personen 

Versichert sind der Versicherungsnehmer, dessen 
Gesellschafter und die im Versicherungsvertrag auf-
geführten natürlichen und juristischen Personen in ihrer 
Tätigkeit für den Versicherungsnehmer bzw. mitversi-
cherte Unternehmen. 
Soweit es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine 
juristische Person handelt, für die ein Aufsichtsrat be-
stellt ist oder ein beratendes Organ besteht, sind auch 
dessen Mitglieder versichert. 
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Für die versicherten Personen besteht Versicherungs-
schutz auch für die Tätigkeit in Aufsichts-, Beirats- oder 
Verwaltungsorganen sowie für die vorübergehende 
Entsendung in Leitungsorgane anderer Unternehmen, 
soweit sie diese auf Veranlassung des Versicherungs-
nehmers wahrnehmen. 
Die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestim-
mungen gelten sinngemäß auch für mitversicherte 
Unternehmen und die übrigen versicherten Personen. 
Der Versicherungsnehmer kann der Rechtsschutzge-
währung für versicherte Personen widersprechen, so-
weit gegen diese wegen Handlungen oder Unterlas-
sungen Vorwürfe erhoben werden, die sich gegen die 
Vermögensinteressen des Versicherungsnehmers oder 
mitversicherter Unternehmen richten. 
Versichert sind darüber hinaus auch die aus den 
Diensten des Versicherungsnehmers bzw. der mitver-
sicherten Unternehmen ausgeschiedenen Personen für 
Rechtsschutzfälle, die sich aus ihrer früheren Tätigkeit 
für das versicherte Unternehmen ergeben, soweit der 
Versicherungsnehmer der Rechtsschutzgewährung 
zustimmt. 

§ 5 Versichertes Risiko 

(1) Rechtsschutz für Straf-, Ordnungswidrigkei-
ten-, Disziplinar- und standesrechtliche Verfahren 

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten der 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der versi-
cherten Personen in Verfahren wegen des Vorwurfs der 
Verletzung einer Vorschrift des 
- Strafrechtes, 
- Ordnungswidrigkeitenrechtes, 
- Disziplinar- und Standesrechtes. 
Wird dem Versicherten vorgeworfen, eine Vorschrift des 
Strafrechtes verletzt zu haben, besteht Versiche-
rungsschutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfs 
- einer fahrlässig begehbaren Straftat, 
- einer vorsätzlich begehbaren Straftat. 
Bei dem Vorwurf eines Verbrechens kann der Versi-
cherungsnehmer der Rechtsschutzgewährung wider-
sprechen, soweit es sich bei den betroffenen Personen 
nicht um Mitglieder der Geschäftsleitung handelt. 
Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
vorsätzlich begangenen Straftat entfällt insoweit rück-
wirkend der Versicherungsschutz. In diesem Fall ist der 
Versicherte verpflichtet, dem Versicherer die hierfür 
erbrachten Leistungen zurückzuerstatten. 
Bei Abschluss des Verfahrens durch einen Strafbefehl 
bleibt der Versicherungsschutz auch bei rechtskräftiger 
Verurteilung wegen einer Vorsatztat bestehen. 
Strafvollstreckungsverfahren sind mitversichert. 

(2) Rechtsschutz für verkehrsrechtliche Straf- 
und Ordnungswidrigkeitenverfahren 

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Verteidi-
gung gegen den Vorwurf der Verletzung einer verkehrs-
rechtlichen Vorschrift des Straf- oder Ordnungswidrig-
keitenrechts. 

(3) Rechtsschutz für Verwaltungs-, sozial- und 
steuerrechtliche verfahren 

Versichert sind die Kosten eines Rechtsanwaltes für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen 
Behörden und Gerichten 
a) in verwaltungs-, steuer- und sozialrechtlichen Ange-

legenheiten zur Unterstützung der Verteidigung in 
einem eingeleiteten und vom Versicherungsschutz 
erfassten Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren; 

b) in verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten betref-
fend die Stilllegung des versicherten Betriebes oder 
Teilen davon in Folge eines versicherten Straf- oder 
Ordnungswidrigkeitenverfahrens. 

(4) Rechtsschutz für die Vermeidung von Verwal-
tungs-, sozial- und steuerrechtlichen Verfahren 

Versichert sind die Kosten eines Rechtsanwaltes für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen 
Verwaltungsbehörden, um die als unmittelbare Folge 
eines versicherten Straf- oder Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens drohende Einleitung eines verwaltungs-, 
sozial- oder steuerrechtlichen Verfahrens zu vermeiden. 

(5)  Rechtsschutz für Aussetzungsverfahren 

Versichert sind die Kosten für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen in einem Verwaltungsstreitverfahren, 
soweit die Durchführung des vom Versicherungsschutz 
erfassten Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahrens 
von der Beurteilung einer verwaltungsrechtlichen Vor-
frage abhängt und aus diesem Grunde eine Aussetzung 
im Ermittlungs-, Haupt- oder Zwischenverfahren gemäß 
den §§ 154 d, 262 stopp stattfindet. 

(6) Rechtsschutz für Verfahren vor Verfassungs-
gerichten 

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in Verfahren vor Verfassungsge-
richten, soweit diese der Verteidigung gemäß § 5 Abs. 1 
dienen. 

(7) Rechtsschutz für Verfahren vor Untersu-
chungsausschüssen 

Der Versicherungsschutz umfasst die Beistandsleistung 
eines Rechtsanwaltes in Verfahren vor parlamen-
tarischen Untersuchungsausschüssen. 

(8) Rechtsschutz für Wiederaufnahmeverfahren 
und Zurückverweisungen 

Vom Versicherungsschutz umfasst ist das – in den §§ 
359 ff der Strafprozessordnung bzw. vergleichbaren 
Vorschriften ausländischer Rechtsordnungen geregelte 
– Verfahren zur Wiederaufnahme eines durch rechts-
kräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens ebenso 
wie die sich gegebenenfalls daran anschließende Er-
neuerung der Hauptverhandlung. Versicherungsschutz 
besteht auch für die anwaltliche Tätigkeit zur Stellung 
des Wiederaufnahmeantrags. 
Wird eine versicherte Strafsache in einem Rechtsmit-
telverfahren an ein Strafgericht zurückverwiesen, so 
besteht auch vor diesem Gericht Versicherungsschutz 
für die Verteidigung der versicherten Personen. 
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(9) Rechtsschutz für Adhäsionsverfahren 

Der Versicherer trägt die gesetzliche Vergütung eines 
Rechtsanwaltes zur Abwehr eines gegen versicherte 
Personen gerichteten zivilrechtlichen Anspruchs, soweit 
dieser in einem Adhäsionsverfahren nach §§ 403 ff 
Strafprozessordnung vor einem Gericht der Bundesre-
publik Deutschland geltend gemacht wird. 

(10) Rechtsschutz für Privatklageverfahren 

Der Versicherer trägt die Kosten für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen des Versicherten in seiner Ei-
genschaft als Angeklagter in einem Privatklageverfah-
ren gem. §§ 374 ff Strafprozessordnung einschließlich 
des vorangehenden Sühneversuchs vor der zuständi-
gen Vergleichsbehörde. 

(11) Rechtsschutz für aktive Strafverfolgung und 
Dienstaufsichtsbeschwerden 

Der Versicherer trägt die Kosten eines für den Versi-
cherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes für die Er-
stattung einer Strafanzeige oder die Einlegung Dienst-
aufsichtsbeschwerde im Interesse des Versicherungs-
nehmers. 

§ 6 Leistungsumfang 

(1) Verfahrenskosten 

Der Versicherer trägt die dem Versicherten auferlegten 
Kosten der versicherten Verfahren gemäß § 5 Absatz 1, 
2, 5, 6, 8 und 10. 

(2) Rechtsanwaltskosten 

Der Versicherer trägt die gesetzliche Vergütung eines 
für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes sowie die 
üblichen Auslagen. Anstelle der gesetzlichen Vergütung 
trägt der Versicherer auch Leistungen aus einer 
schriftlichen Honorarvereinbarung mit einem Rechts-
anwalt. 
Wird zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicher-
ten eine Honorarvereinbarung getroffen, die die ge-
setzlich vorgesehene Vergütung überschreitet, so er-
stattet der Versicherer die angemessene Vergütung. 
Die Angemessenheit bestimmt sich unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der 
Bedeutung der Angelegenheit, dem Umfang der 
Leistungen des Rechtsanwalts und der Schwierigkeit 
der Sache. 
Der Versicherer prüft die Angemessenheit von Hono-
rarvereinbarung und anwaltlicher Abrechnung. 
Auf die Unangemessenheit der Honorarvereinbarung 
kann sich der Versicherer nicht berufen, 
- wenn er vor Unterzeichnung der Honorarvereinba-

rung durch den Versicherten dieser schriftlich zuge-
stimmt hat oder 

- der Versicherte einen vom Versicherer vorgeschla-
genen Rechtsanwalt beauftragt hat. 

Der Versicherer trägt die Kosten für folgende Tätigkei-
ten des Rechtsanwaltes: 
a) Firmenstellungnahme 
Ist ein Unternehmen Versicherungsnehmer und er-
streckt sich das Ermittlungsverfahren auf dieses oder 
ein mitversichertes Unternehmen, besteht Versiche-

rungsschutz für die anwaltliche Vertretung des Unter-
nehmens gegenüber Strafverfolgungsbehörden und 
Strafgerichten. 
Entsprechendes gilt, wenn sich ein Ermittlungsverfah-
ren gegen eine namentlich benannte Person richtet und 
sodann auf Unbekannt beim Versicherungsnehmer 
und/oder bei mitversicherten Unternehmen ausgedehnt 
wird. 
b) Durchsuchungen und Beschlagnahmen 
Finden Durchsuchungs- oder Beschlagnahmemaß-
nahmen statt, besteht Versicherungsschutz für eine 
notwendige anwaltliche Interessenwahrnehmung. Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Gel-
tendmachung von Freigabe- bzw. Herausgabeansprü-
chen hinsichtlich beschlagnahmter Gegenstände. 
c) Zeugenbeistand 
Der Versicherungsschutz umfasst die Beistandsleistung 
durch einen Rechtsanwalt, wenn der Versicherte in 
einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren als 
Zeuge vernommen wird. 
Versichert ist ferner die Beistandsleistung durch einen 
Rechtsanwalt für eine dritte Person, die als Entlas-
tungszeuge in einem gegen Versicherte eingeleiteten 
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren vernommen 
wird. 
d) Reisekosten des Rechtsanwalts 
Der Versicherer trägt die angemessenen Kosten für 
notwendige Reisen des Rechtsanwaltes, die im Zu-
sammenhang mit versicherten Verfahren anfallen. 
e) Beauftragung mehrerer Rechtsanwälte 
Sind Mitglieder der Geschäftsleitung oder Aufsichtsor-
gane des Versicherungsnehmers von einem Strafver-
fahren betroffen, trägt der Versicherer auch die Kosten 
für die Interessenwahrnehmung des Versicherten durch 
mehrere Strafverteidiger, falls deren Beauftragung 
sachdienlich ist. Gleiches gilt auch für die sonstigen 
versicherten Personen nach vorheriger Zustimmung 
des Versicherers 
(f) Beauftragung sonstiger Verteidiger 
Wird anstelle eines Rechtsanwaltes ein Angehöriger der 
steuerberatenden Berufe oder Rechtslehrer einer 
deutschen Hochschule mit der Verteidigung beauftragt, 
finden die Bestimmungen für Rechtsanwaltskosten 
sinngemäß Anwendung. 
g) Beauftragung eines Koordinators 
Versichert sind nach vorheriger Zustimmung durch den 
Versicherer die Kosten eines Rechtsanwaltes, die da-
durch entstehen, dass dieser die Verteidigung einer 
versicherten Person mit den Verteidigern anderer im 
gleichen Verfahren betroffener – versicherter oder 
nichtversicherter – Personen abstimmt. 

(3) Sonstige versicherte Kosten und Leistungen 

a) Reisekosten der versicherten Person 

Der Versicherer trägt Reisekosten des Versicherten für 
Reisen an den Ort des zuständigen ausländischen 
Gerichts, wenn dieses das persönliche Erscheinen der 
Person angeordnet hat. 
Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Ge-
schäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden 
Sätze übernommen. 
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b) Sachverständigenkosten 

Der Versicherer trägt auch die angemessenen Kosten 
für solche Sachverständigengutachten, die der Versi-
cherte selbst zur notwendigen Unterstützung seiner 
Verteidigung veranlasst. Hinsichtlich der Angemessen-
heit gelten die Kriterien von § 6 Absatz 2 sinngemäß. 

c) Übersetzungskosten 

Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die 
Verteidigung und den Zeugenbeistand des Versicherten 
im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und 
trägt die dabei anfallenden Kosten. 

d) Dolmetscherkosten 

Der Versicherer sorgt für die Bereitstellung eines im 
Ausland für die Verteidigung des Versicherten erforder-
lichen Dolmetschers und trägt die für dessen Tätigkeit 
entstehenden Kosten. 

e) Nebenklagekosten 

Der Versicherer trägt die einem Nebenkläger in einem 
Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen den Versicher-
ten entstandenen Kosten, soweit der Versicherte diese 
freiwillig übernimmt, um zu erreichen, dass das Verfah-
ren eingestellt wird, obwohl ein hinreichender Tatver-
dacht fortbesteht. 
Die Rechtsanwaltskosten des gegnerischen Nebenklä-
gers trägt der Versicherer bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung. 

f) Strafkaution 

Der Versicherer sorgt für die Zahlung eines zinslosen 
Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für eine Kau-
tion, die gestellt werden muss, um den Versicherten 
einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu ver-
schonen. 
Übersteigt die zu stellende Kautionssumme die im 
Vertrag vereinbarte Kautionshöhe, trägt der Versicherer 
darüber hinaus die Kosten (Zinsen, Bürgschafts- und 
Bearbeitungskosten), die dem Versicherten für die 
Bereitstellung des vom Versicherer nicht übernomme-
nen Kautionsbetrages entstehen. 

g) Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 

Der Versicherer trägt die angemessenen Kosten einer 
externen Beratung für notwendige Öffentlichkeitsarbeit 
im Zusammenhang mit einem gegen Versicherte ein-
geleiteten Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren. 

§ 7 Versicherungssumme 

Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall bis zu 
der für die versicherte Person vereinbarten Versiche-
rungssumme. Sind in einem Rechtsschutzfall mehrere 
Versicherte betroffen, zahlt der Versicherer höchstens 
die vereinbarte Gesamtversicherungssumme. Die Ge-
samtversicherungssumme bildet zugleich die Maxi-
malleistung für alle zeitlich und ursächlich zusammen-
hängenden Rechtsschutzfälle und für denselben 
Rechtsschutzfall. 

§ 8 Rechtsschutzfall 

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt des 
Rechtsschutzfalles innerhalb des versicherten Zeit-
raums. 

(1) Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren 

Abweichend von § 4 Absatz 1 c) ARB gilt in Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenverfahren als Rechtsschutzfall die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den 
Versicherten. 
Ein Ermittlungsverfahren gilt als eingeleitet, wenn es 
behördlich als solches verfügt wird. Versicherungs-
schutz besteht auch für vor Abschluss des Rechts-
schutzvertrages eingetretene Vorfälle, soweit ihretwe-
gen noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. 

(2) Vorsorglicher Rechtsschutz 

In Ergänzung zu Abs. 1 besteht Versicherungsschutz 
bereits vor der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, 
wenn die Wahrnehmung rechtlicher Interessen der 
Vermeidung eines unmittelbar drohenden bzw. der 
Vorbereitung der Strafverteidigung in einem unmittelbar 
bevorstehenden Ermittlungsverfahren dient. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn das unmittelbar 
drohende bzw. bevorstehende Ermittlungsverfahren 
darauf beruht, 
- dass gegen eine nicht versicherte Person ein straf-

rechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, 
in dessen Zusammenhang auch Handlungen und 
Unterlassungen versicherter Personen untersucht 
werden; 

- dass im Zusammenhang mit einer steuerlichen 
Betriebsprüfung bei der Versicherungsnehmerin 
oder einem mitversicherten Unternehmen Tatsa-
chen ermittelt werden, die zu einer Mitteilung an die 
zuständige Staatsanwaltschaft, das Finanzamt für 
Steuerstrafsachen oder die Bußgeld- und Strafsa-
chenstelle des Finanzamtes geführt haben; 

- dass im Rahmen eines gegen den Versicherungs-
nehmer oder ein mitversichertes Unternehmen an-
hängigen Zivil- oder Verwaltungsverfahrens die Er-
füllung von Straftatbeständen durch versicherte 
Personen behauptet und mit der Einleitung eines 
Strafverfahrens gegen diese gedroht wird; 

- dass bei dem Versicherungsnehmer Anhaltspunkte 
wegen verbotener Insidergeschäfte vorliegen und 
aus diesem Grunde von der zuständigen Behörde 
ein Auskunftsverlangen nach dem Wertpapierhan-
delsgesetz gegen ihn ergeht; 

- dass in Presseveröffentlichungen oder sonst der 
Allgemeinheit zugänglichen Schriftstücken oder 
Medien ausdrücklich die Erfüllung von Straftatbe-
ständen durch versicherte Personen behauptet wird. 

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten der not-
wendigen ersten Beratung durch einen Rechtsanwalt 
oder sonstigen Verteidiger i.S.v. § 6 Abs. 2 f) USRB 
MGU. 

(3) Verdeckte Ermittlungsverfahren 

Abweichend von § 8 Abs. 1 Satz 2 erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auch auf Ermittlungsverfahren, 
deren Einleitung vor Beginn des Vertrages liegt, wenn 
diese Ermittlungsverfahren zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses nicht bekannt waren. 
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Der Umfang des Versicherungsschutzes entspricht dem 
zum Zeitpunkt des Beginns des Versicherungsvertrages 
gültigen Umfang. 

(4) Durchsuchungen und Beschlagnahmen 

Ist der Versicherte von Durchsuchungen oder Be-
schlagnahmen als Nichtverdächtiger betroffen, gilt als 
Rechtsschutzfall der Beginn der Durchführung dieser 
Maßnahmen. 

(5) Zeugenbeistand 

Für den Zeugenbeistand gilt als Rechtsschutzfall die 
behördliche oder gerichtliche Aufforderung an den 
Versicherten zur Zeugenaussage. 

(6) Verfahren vor Untersuchungsausschüssen 

In Verfahren vor Untersuchungsausschüssen gilt als 
Rechtsschutzfall die Aufforderung zur Aussage an den 
Versicherten. 

(7) Disziplinar- und Standesverfahren 

In disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren gilt als 
Rechtsschutzfall die Einleitung eines disziplinar- oder 
standesrechtlichen Verfahrens gegen den Versicherten. 

(8) Wiederaufnahmeverfahren 

In Wiederaufnahmeverfahren zugunsten des Versi-
cherten gilt als Rechtsschutzfall die Stellung des An-
trags auf Wiederaufnahme; in allen anderen Fällen die 
Anordnung des Gerichts zur Wiederaufnahme des 
Verfahrens. 

(9) Adhäsionsverfahren 

In Adhäsionsverfahren gilt als Rechtsschutzfall die 
Stellung des Antrags, durch den zivilrechtliche Ansprü-
che gerichtlich gegen versicherte Personen geltend 
gemacht werden. 

(10) Privatklageverfahren 

In Privatklageverfahren gilt als Rechtsschutzfall die 
Anrufung der Vergleichsbehörde durch den Privatkläger 
oder in den Fällen, in denen ein Sühneversuch nicht 
erfolgt, die Klageerhebung nach § 381 Strafpro-
zessordnung oder entsprechender ausländischer 
Rechtsvorschriften. 

(11) Aktive Strafverfolgung und 
Dienstaufsichtsbeschwerde 

Für die „aktive Strafverfolgung“ und die „Dienstauf-
sichtsbeschwerde“ gilt der Rechtsschutzfall zu dem 
Zeitpunkt als eingetreten, in dem die beschuldigte 
Person begonnen hat oder begonnen haben soll, den 
angezeigten Straftatbestand bzw. die Dienstvorschrift 
zu verletzen. 
Der Anspruch auf Rechtsschutz setzt ferner voraus, 
dass zum Zeitpunkt der Erstattung der Strafanzeige 
bzw. der Einlegung der Dienstaufsichtsbeschwerde der 
Versicherungsvertrag noch besteht. 

(12) Differenzdeckung 

Wird eine andere Versicherung der vorliegenden Art 
durch diese Versicherung ohne zeitliche Unterbrechung 
des Versicherungsschutzes ersetzt, so besteht Versi-
cherungsschutz zu den Bedingungen dieses Vertrages 
auch für Rechtsschutzfälle, die während der Laufzeit 
vorhergehender Policen eingetreten sind. 
Voraussetzung für diese zeitliche Ausdehnung des 
Versicherungsschutzes ist, dass die Versicherten bis 
zum Abschluss dieser Versicherung von den bereits 
eingetretenen Rechtsschutzfällen keine Kenntnis hatten 
und keine Leistungsablehnung des Vorversicherers 
wegen verspäteter Prämienzahlung, Nichtzahlung oder 
einer Obliegenheitsverletzung erfolgt ist. Leistungen 
aus den früheren Rechtsschutzverträgen müssen vor-
rangig in Anspruch genommen werden und werden auf 
den Leistungsumfang dieses Vertrages angerechnet. 
Als Zeitpunkt für den Eintritt des Rechtsschutzfalles gilt 
der Zeitpunkt des Beginns dieses Vertrages. 

(13) Verfahren gegen mehrere Versicherte 

Wird in demselben Ermittlungsverfahren gegen mehrere 
Versicherte ermittelt oder werden in demselben 
Ermittlungs-, Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren 
mehrere Versicherte zur Zeugenaussage aufgefordert 
oder sind in einem Wiederaufnahmeverfahren mehrere 
Versicherte betroffen, handelt es sich um denselben 
und nicht um jeweils einen neuen Rechtsschutzfall. 

§ 9 Unbegrenzte Nachmeldefrist 

Abweichend von § 4 Abs. 3 b) ARB besteht nach Be-
endigung des Vertrages eine unbegrenzte Nachmelde-
frist für solche Rechtsschutzfälle, die während der 
Laufzeit des Vertrages eingetreten sind. 

§ 10  Nachhaftung 

Ist innerhalb der letzten 3 Jahre vor Beendigung des 
Vertrages kein Rechtsschutzfall eingetreten und wurden 
in dieser Zeit auch keine freiwilligen Zahlungen 
erbracht, gewährt der Versicherer eine prämienfreie 
Nachhaftungszeit von 1 Jahr nach Vertragsbeendigung. 
Voraussetzung ist, dass die dem Tatvorwurf 
zugrundeliegende Handlung oder Unterlassung wäh-
rend der Vertragslaufzeit begangen wurde oder began-
gen worden sein soll. 
Leistungen aus einem anderen Rechtsschutz-Versiche-
rungsvertrag sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. 
Die Nachhaftung entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Be-
endigung des Vertrages Prämienrückstände bestehen 
oder der Vertrag kürzer als 3 Jahre bestanden hat. 
Im Falle der Insolvenz oder freiwilligen Liquidation des 
Versicherungsnehmers beträgt der Nachhaftungszeit-
raum 2 Jahre auch ohne Vorliegen der Voraussetzun-
gen gem. Satz 1. 

§ 11  Örtlicher Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Rechts-
schutzfälle, die innerhalb des im Versicherungsvertrag 
festgelegten örtlichen Geltungsbereichs eingetreten 
sind. 

§ 12  Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

Versicherungsschutz besteht nicht 



 ® RATZKE & RATZKE VERSICHERUNGSMAKLER 
 RISIKOTRÄGER: ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG 6 

- für Verfahren im Zusammenhang mit Preis- und 
Ausschreibungsabsprachen; 

- bei rechtskräftiger Verurteilung wegen einer Vor-
satzstraftat (siehe § 5 Abs. 1). 

§ 13  Anwendbares Recht, zuständiges Gericht 

Auf den Versicherungsvertrag findet deutsches Recht, 
insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz, er-
gänzend zu den vertraglichen Vereinbarungen Anwen-
dung, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. 

 


